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RS OGH 1984/1/24 4Ob409/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.01.1984

Norm

UWG §7 F1

Rechtssatz

Der sachlich nicht gerechtfertigte Vorwurf, der Mitbewerber unterbiete die Preise in einer Weise, die allen vernünftigen

kaufmännischen Gepflogenheiten widerspreche, ist ein Verstoß gegen § 7 UWG.

Entscheidungstexte
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